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ANKÜNDIGUNG VON VERMESSUNGSARBEITEN
FÜR DIE TRASSENPLANUNG

Ortsübliche Bekanntmachung im Bereich Ledgen
Windader West

Liebe Bürgerinnen und Bürger,

Amprion hat als zuständiger Übertragungsnetzbetreiber den 
gesetzlichen Auftrag, das Übertragungsnetz im Zuge der 
Energiewende um- und auszubauen.

Windader West ist der Name von vier Offshore-
Netzanbindungssystemen, die Nordsee-Windstrom in das 
Übertragungsnetz einspeisen werden. Für die vier Systeme verlegt 
Amprion Kabel in Gleichstromtechnik auf hoher See, im 
niedersächsischen Wattenmeer sowie auf dem Festland zwischen der 
Nordseeküste und den jeweiligen Netzverknüpfungspunkten in 
Nordrhein-Westfalen. Sie können jeweils eine Leistung von 2.000 
Megawatt übertragen, wodurch in Summe etwa der Bedarf von acht 
Millionen Menschen aus Offshore-Windenergie gedeckt werden kann. 
Die Netzanbindungssysteme werden Mitte der 2030er Jahre in Betrieb 
gehen.

Für die Erstellung der Planfeststellungsunterlagen und die 
Ausführungsplanung sind Vermessungsarbeiten durchzuführen, um 
detaillierte Kenntnisse über die Topografie zu erlangen.

Die angekündigten Vorarbeiten dienen zur Erhebung essenzieller 
Daten, die für die weitere Planung des Vorhabens erforderlich sind. In 
diesem Zusammenhang sind die topografischen Untersuchungen an 
den ausgewählten Stellen nicht als konkrete Bauvorbereitung/-
ausführung zu verstehen, sondern dienen der Aufklärung der 
Höhenprofile, die für die Vorbereitung und Detaillierung der Planung 
notwendig sind.

Mit dieser ortsüblichen Bekanntmachung werden den von den 
Untersuchungen betroffenen Eigentümern und Nutzungsberechtigten 
die Vorarbeiten nach § 44 Abs. 2 EnWG bekanntgemacht.

Die Vorarbeiten erstrecken sich über einen Gesamtzeitraum von

OKTOBER 2025 BIS OKTOBER 2026

Folgende Arbeiten, die jedoch nicht auf allen Grundstücken erfolgen 
müssen, werden von der Amprion GmbH bzw. ihren Beauftragten 
durchgeführt: 

Vermessungsarbeiten: Im Bereich der geplanten Trasse sind 
Vermessungsarbeiten erforderlich. Im Zuge der Vorarbeiten ist die 
tatsächlich vorhandene Topografie vor Ort aufzunehmen. Die Arbeiten 
werden i.d.R. fußläufig mit üblichen tragbaren Vermessungsgeräten 
durchgeführt. In Einzelfällen können auch mit Vermessungstechnik 
ausgestattete Drohnen die Topografie aus der Luft erfassen. In der 
Regel sind die Arbeiten – abhängig von den Witterungsbedingungen – 
innerhalb von ca. einem Tag abgeschlossen. 

Zum Erreichen der Untersuchungspunkte (in der Regel durch 
Erkundungstrupps und Raupenfahrzeuge) werden Zuwegungen zu 
diesen notwendig. Es werden hierzu überwiegend öffentliche Straßen 
befahren und nur auf möglichst kurzen Strecken land- und 
forstwirtschaftliche oder ggf. auch private Wege genutzt, die ggf. 
temporär ertüchtigt werden müssen. Die Anfahrt erfolgt entsprechend 
der Bodenbeschaffenheit. 

Mit den Arbeiten haben wir u.a. die die Bockermann Fritze Ingenieur 
Consult GmbH (Kontakt: Dipl.-Ing Antje Paneff, 
antje.paneff@bockermann-fritze.de, +49 5224 9737-18) beauftragt.

Sie wurde von uns angewiesen, das Recht zum Betreten von 
Grundstücken äußerst schonend auszuüben. Im Zuge der Arbeiten 
werden im Regelfall keine Schäden verursacht. Sollte es trotz aller 
Vorsicht zu Flurschäden kommen, können diese beim o. g. Kontakt 
angezeigt werden. Wir werden diese sodann entsprechend den 
gesetzlichen Vorgaben in § 44 Abs. 3 EnWG entschädigen. 

Eine Inanspruchnahme der Flurstücke erfolgt nur im Rahmen der oben 
beschriebenen Vorarbeiten und auf Grundlage des § 44 EnWG. 
Gemäß Absatz 1 müssen Eigentümer*innen und sonstige 
Nutzungsberechtigte diese Arbeiten dulden, da sie zur Vorbereitung 
der Planung dienen und hiermit ordnungsgemäß angekündigt werden.

Bei allen Vorarbeiten im Bereich der zukünftigen Trasse setzen wir 
höchste Standards für den Schutz von Mensch und Umwelt. Die 
Belange von Umwelt, Natur und Landschaft nehmen wir dabei sehr 
ernst und halten uns streng an die gesetzlichen Vorgaben. Wir 
versuchen zudem die temporäre Störung der Wohn- und 
Erholungsfunktionen während der Erkundungsphase durch 
vorausschauende Planung, Absprachen mit Behörden und Betroffenen 
sowie den Einsatz schonender Technologien so gering wie möglich zu 
halten.

Wir bedanken uns vorab bei allen betroffenen Eigentümer*innen und 
sonstigen Nutzungsberechtigten für ihr Verständnis.

Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:

Linus Dahm
Projektsprecher Windader West
TELEFON: 0172 8493608
E-MAIL: linus.dahm@amprion.net
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LISTE DER FLURSTÜCKE IM BEREICH 
DER GEMEINDE LEDGEN

Gemeinde Ledgen

Flurstücke betroffen von Untersuchungen 
und/oder Rückschnitten

Gemarkung: Asbeck

Flur 001
Flurstücke: 30, 4

Gemarkung: Legden

Flur 001
Flurstücke: 14, 15

Flur 002
Flurstücke: 28


